
VollzugsdienstDer

Fachzeitschrif t für die Bediensteten des Justizvollzugs E 5604
 

Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands6/2023 – 70. Jahrgang 

dbb

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug

Fo
to

: F
rie

dh
el

m
 W

in
dm

ül
le

r, 
db

b

Auch die zweite  
Verhandlungsrunde mit der  
TdL blieb ohne Ergebnis 

Beschäftigte müssen bereit sein,  
für ihre Forderungen zu kämpfen

Seite 6

Muss Arbeit Spaß machen ? 
Wohin entwickeln sich die 
Berufe im Justizvollzug ?   

Antworten der Gewerkschaft 
waren gefragt

Seite 9

Gezielt attackiert – 
„Die rote Linie ist schon
lange überschritten” 

Nächtlicher Anschlag auf private  
Fahrzeuge vor der JVA Fuhlbüttel

Seite 28

HESSEN SACHSEN-ANHALTRHEINLAND-PFALZ

Der BSBD protestiert !



Mitglied im         dbb beamtenbund und tarifunion

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug

Europäische Union der Unabhängigen Gewerkschaften (CESI)

I N H A LT

Bundesvorsitzender René Müller rene.mueller@bsbd-bund.de
  www.bsbd.de

Stellv. Bundesvorsitzender Horst Butschinek horst.butschinek@bsbd-bund.de

Stellv. Bundesvorsitzender Sönke Patzer  soenke.patzer@bsbd-bund.de

Stellv. Bundesvorsitzender Alexander Sammer  alexander.sammer@bsbd-bund.de

Stellv. Bundesvorsitzende Dörthe Kleemann doerthe.kleemann@bsbd-bund.de

Stellv. Bundesvorsitzender
Schriftleitung Martin Kalt  martin.kalt@bsbd-bund.de

Geschäftsstelle:  Bund der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands
	 Waldweg	50	·	21717	Deinste	·	post@bsbd.de

Landesverbände Vorsitzende

Baden-Württemberg Michael Schwarz  bsbdschwarz@web.de
  www.bsbd-bw.de

Bayern Alexander Sammer  post@jvb-bayern.de
  www.jvb-bayern.de

Berlin Thomas Goiny  mail@bsbd-berlin.de
  www.bsbd-berlin.de 

Brandenburg Dörthe Kleemann  geschaeftsstelle@bsbd-brb.de
  www.bsbd-brb.de

Bremen Sven Stritzel  sven.stritzel@jva.bremen.de

Hamburg René Müller  rene.mueller@lvhs-hamburg.de
  www.lvhs-hamburg.de

Hessen Birgit Kannegießer  vorsitzende@bsbd-hessen.de
  www.bsbd-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern Matthias Nicolay  mpaape@onlinehome.de
  www.bsbd-mv.de

Niedersachsen Oliver Mageney  oliver.mageney@vnsb.de
  www.vnsb.de

Nordrhein-Westfalen Horst Butschinek  horst.butschinek@bsbd-bund.de
  www.bsbd-nrw.de

Rheinland-Pfalz Mark Schallmo  mail@bsbd-rlp.de 
 Stefan Wagner www.bsbd-rlp.de

Saarland Markus Wollscheid  M.Wollscheid@justiz.saarland.de

Sachsen Thomas Porr  thomas.porr@bsbd-sachsen.de
  www.bsbd-sachsen.de

Sachsen-Anhalt Mario Pinkert  mario.pinkert@bsbd-lsa.de
  www.bsbd-lsa.de

Schleswig-Holstein Michael Hinrichsen  hinrichsen@bsbd-sh.de
  www.bsbdsh.de

Thüringen Ronny Rüdiger  post@bsbd-thueringen.de
  www.bsbd-thueringen.de
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BSBD M-V nimmt Stellung

Öffentliche Anhörung zum Haushaltsentwurf 2024/2025
Schwerin, 4. Oktober 2023. Der BSBD 
Landesvorsitzende, Matthias Nico-
lai, hatte die Gelegenheit, bei der öf-
fentlichen Anhörung des Rechtsaus-
schuss des Landtag M-V im Rahmen 
der Haushaltsberatungen zum Dop-
pelhaushalt 2024/2025 Stellung zu 
nehmen.

Gestützt wurde der vom BSBD vertre-
tene Standpunkt durch weitere Sach-
verständige für die Bereiche Justizvoll-
zug und Justiz, insbesondere durch 
Herrn Karel Gottschall, Leiter der 
JVA Stralsund, Frau Prof. Dr. Kirstin 
Drenkhahn, Fachbereich Rechtswis-
senschaft Professur für Strafrecht und 
Kriminologie an der Freien Universität 
Berlin und Herrn Bernd Kammermei-
er, Landesvorsitzender der DJG M-V.

Der BSBD Landesverband M-V  
äußerte sich wie folgt:

„... Der für 2025 geplante Abbau von 
Stellen im Justizvollzug bringt die der-
zeitige personelle Mangelverwaltung in 
den Justizvollzugsanstalten noch stär-
ker in Schieflage als bisher, gefährdet 
damit umso mehr die innere Sicher-
heit unseres Landes und ist daher aufs 
Schärfste zurückzuweisen. 

Aus den Medien erfahren wir immer 
öfter, dass die Gewaltbereitschaft ge-
genüber Einsatz- und Rettungskräften, 
nicht zuletzt auch gegenüber Trägern 
einer Uniform, die sie als Angehörigen 
der Staatsgewalt ausweist, zugenom-
men hat.

Dieses ist auch im Justizvollzug zu 
erleben, in einem Umfeld, in dem be-
reits aufgabenbedingt gewaltbereite 
Personen auf engstem Raum unterge-
bracht sind.

Bedauerlicherweise steht die Gruppe 
der hier Beschäftigten kaum im Fokus 
der öffentlichen Wahrnehmung, wenn 
woanders um einen Abbau der Miss-
stände gerungen wird. Es vergehen kei-
ne zwei Tage, bei denen es nicht in ei-
ner unserer Justizvollzugsanstalten zu 
gewalttätigen Über griffen, sowohl kör-
perlich als auch verbal, gegenüber Mit-
gefangenen oder Bediensteten kommt.

Stellen sie sich einfach eine unifor-
mierte Justizvollzugsbeamtin zwischen 
50 und 60 Jahren vor, die ohne vorhe-
rige Andeutungen körperlich angegrif-
fen wird. Dass eine solche Extremsitua-
tion jederzeit eintreten kann, darauf 
sind alle Beschäftigten geschult. 

Doch die sich mit den Jahren ent-
wickelnde berufliche „Paranoia”, die 
regelmäßig durch Konfliktsituationen 
bestätigt wird, macht etwas mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die enorme Belastung für alle Be-
schäftigten zeigt sich vor allem in hö-
heren Krankenständen und längeren 
Verweildauern bei Erkrankungen. 

Der fortschreitende demographische 
Wandel und der damit steigende Alters-
durchschnitt der Bediensteten, auf den 
in diesem Gremium bereits 2018 von 
mir hingewiesen wurde, ist dabei nicht 
förderlich, sondern zementiert diese 
Entwicklungen. 

Dieser Umstand soll 2024 in einem 
MOK des Justizministeriums unter-
sucht werden. Es ist daher kaum ver-
ständlich, warum im Haushaltsplan das 
Ergebnis dieser Untersuchungen mit 
einem Stellenabbau vorweggenommen 
werden soll.

Ähnliches gilt auch für den unifor-
mierten Dienst in den Gerichten und 
Staatsanwaltschaften, den Mitarbeitern 
im Justizwachtmeisterdienst. 

Mit dem vorhandenen Personal ist 
das stark angewachsene Aufgabenpen-
sum, zum Beispiel die Umsetzung der 
Einführung der eAkte, vom Scannen 
der Unterlagen bis zur Fertigstellung 
der digitalen Aktenversion durch die 
Überprüfung der Metadaten, kaum zu 
bewältigen. 

Der ihnen obliegende Schutz der Ver-
handlungsführung, durch Einlasskon-
trollen, im Bedarfsfall die Anwendung 
körperlicher Zwangsmaßnahmen zur 
Gefahrenabwehr, kann bereits jetzt 
nicht im vollen Umfang gewährleistet 
werden. Es gibt zu wenig Justizwacht-
meister.

Höchste Zeit also, um den Blick von 
kalten nackten Zahlen auf die tatsäch-
lichen Probleme zu lenken.

Dass sich die altersbedingten Abgän-
ge in den kommenden Jahren verdreifa-
chen werden, ist bekannt. 

Dass die o. g. Erschwernisse im Jus-
tizvollzug vermehrt auch zu unplan-
mäßigen Personalabgängen führen, ist 
verständlich und eine Tatsache. 

Personellen Nachwuchs zu generie-
ren wird immer schwieriger, auch das 
ist bekannt. Bereits jetzt sind die An-
wärterklassen nur zu 75 % und weniger 
besetzt. 

Aufgrund der starken Konkurrenz-
situation mit anderen Landes- und 
Bundesbehörden kommt es zu Abwan-
derung von gut ausgebildeten Bediens-
teten und großem Mangel an geeig-
neten Bewerbern.

Beispielhaft läuft die derzeitige Be-
werbersuche. Für den kommenden An-
wärterlehrgang gibt es nur 75 Bewer-
bungen. Davon sind 54 Personen zum 
Bewerberauswahlverfahren zugelassen 
worden. Ob alle tatsächlich antreten 
werden, ist fraglich. Statistisch gesehen 
bleiben 10 % der Bewerber am Ende 
übrig. Das wären dann 30 % einer re-
gulären Anwärterklasse. Dass Bundes-
behörden deutlich attraktivere Gehalts-
spielräume haben, ist bekannt. 

Doch auch die vier an Mecklenburg-
Vorpommern angrenzenden Bundes-

Der fortschreitende demographische Wandel bringt weitere Belastungen für die Bediensteten im 
Justizvollzug.  Foto: Coloures-Pic/stock.adobe.com
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länder sind für potenzielle Berufsanfän-
ger deutlich attraktiver als wir.

Beispielhaft dafür ist die Gruppe des 
Allgemeinen Vollzugsdienstes (AVD) 
im Justizvollzug. Die Bundesländer 
Brandenburg und Schleswig-Holstein 
haben, abgesehen davon, dass auch die 
Grundbesoldung höher liegt als bei uns, 
die Besoldungsgruppe A 8 als Einstieg-
samt. Bei uns ist das Einstiegsamt A 7.

Das Land Sachsen-Anhalt hat eben-
falls, wie auch das Land Niedersachen, 
das Einstiegsamt A 7, aber mit besseren 
Beförderungsperspektiven. Während in 
Meck lenburg-Vorpom mern nur 30 % 
der Stellen im ersten Beförderungsamt 
und 20 % im Endamt zur Verfügung 
stehen, hat Sachsen-Anhalt 70 % der 
Stellen in A 7/A 8 zur Verfügung. Also 
im besten Falle sind 70 % der Stellen im 
ersten Beförderungsamt möglich.

In Niedersachsen haben wir 40 % der 
Stellen in A 8 und 40 % der Stellen im 
Endamt. Damit ist bei guter oder sehr 
guter Leistung die Beförderung eines 
Beamten oder einer Beamtin mög-
lich. Bei gleichen Voraussetzungen in 
Meck lenburg-Vorpommern nur mit viel 
Glück. Um einen künftigen Personal-
mangel abzuwen den, ist die Einbrin-
gung der nötigen finanziellen Mittel 
in den Doppelhaushalt 2024/2025, so-
wohl für die Anzahl an Stellen als auch 

Schweriner Schloss.  Foto: Worldfootage/wikimedia.org

deren attraktive Ausgestaltung unab-
dingbar.

Das ist nicht nur eine Aufgabe des 
Jus tizministeriums, welches sich letzt-
lich dem Diktat und Zwängen des Fi-
nanzministeriums beugen muss, son-

dern auch die des Landtages und damit 
auch des Rechtsausschusses.

Kein Schloss, keine Tür und keine 
Mauer werden unüberwindbar sein, 
wenn sie nicht von Frauen und Män-
nern bewacht werden. ...”  ■

Gesetzentwurf zur Besoldung und Versorgung
„Kinder dürfen nicht Maßstab für den Verdienst einer erbrachten Leistung sein“

Im Rahmen der verbundenen Ver-
bands- und Ressortanhörung zum 
Entwurf eines Gesetzes über die An-
passung der Besoldungsstrukturen 
und zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften konnte der 
BSBD Landesverband M-V gegenüber 
dem dbb mv als beteiligte gewerk-
schaftliche Spitzenorganisation sei-
ne Stellungnahme zum Gesetzesvor-
haben übermitteln.

Der BSBD Landesverband M-V  
äußerte sich dabei wie folgt: 

„... Während die Anhebung der im 
Entwurf genannten kinderbezogenen 
Zulagen und Sonderzahlungen für 
Beamtinnen und Beamte mit Kindern 
ausdrücklich begrüßt wird, so muss 
die Erhöhung der Grundgehaltssätze 
um ein bis drei Prozent als nicht ausrei-
chend zurückgewiesen werden. 

Gerade unsere kinderlosen Kolle-
ginnen und Kollegen der unteren Be-
soldungsgruppen (beginnend bei A 4) 
empfinden den Entwurf als „ein Schlag 
ins Gesicht”. 

Landesvorsitzender BSBD Mecklenburg-
Vorpommern Matthias Nicolai. 

Ein geringes Einkommen, zuzüglich 
einem Prozent, bleibt ein geringes 
Einkommen.

Es bleibt unverständlich, warum die 
Erhöhung des Bürgergeldes um 12 Pro-
zent nicht prozentual wirkungsgleich, 
wenn nicht auf alle dann zumindest auf 
die unteren Besoldungsgruppen, ange-
wandt werden sollte.

BSBD M-V hält Berechnungen  
für rechtlich falsch
In diesem Zusammenhang halten wir 
die Berechnungen auf Grundlage der 
Bezugsgröße „einer vierköpfigen Fa-
milie” und damit das Hinzurechnen 
eines Verdienstes des Ehepartners zur 
Besoldung, um so den hinreichenden 
Mindestabstand der Besoldung von 
dem Grundsicherungsniveau einer ver-
gleichbaren Familie sicherzustellen, 
für rechtlich falsch, denn nicht das 
Ge samteinkommen einer Beamtenfa-
milie, sondern nur die dem Beamten 
gewährte Alimentation ist Gegenstand 
der Prüfung auf ihre Angemessenheit.

Auszugsweise möchten wir hier aus 
der Stellungnahme der Vereinigung der 
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Verwaltungsrichterinnen und Verwal-
tungsrichter des Landes Brandenburg, 
BbgVRV zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Anpassung der Besoldung und Ver-
sorgung und zur Änderung weiterer be-
soldungs- und versorgungsrechtlicher 
Vorschriften 2022, für das Land Bran-
denburg zitieren. 

„... Das Abstandsgebot besagt inso-
fern, dass bei der Bemessung der Be-
soldung der qualitative Unterschied 
zwischen der Grundsicherung, die als 
staatliche Sozialleistung den Lebens-
unterhalt von Arbeitsuchenden und 
ihren Familien sicherstellt, und dem 
Unterhalt, der erwerbstätigen Beamten 
und Richtern in ihrem Amt geschuldet 
ist, hinreichend deutlich werden muss 
(BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020 – 
2 BvL 4/18 –, a.a.O., Rn. 47 m.w.N.)

BSBD Kundgebung 
bei Herbstkon-
ferenz der  
Justizminister
Zum Start der Justizministerkonfe-
renz, am 10. November 2023 in Ber-
lin, bereiteten die Vertreter des BSBD 
Bund und der Länder den teilneh-
menden Justizministerinnen und Se-
natoren einen stürmischen Empfang.

Sie forderten die Teilnehmer der Jus-
tizministerkonferenz auf, die Verhand-
lungsbestrebungen im Tarifkonflikt 
mit den Ländern zu unterstützen und 
voranzutreibenden, nachdem es auch 
in der zweiten Verhandlungsrunde kein 
Angebot seitens der TdL gab. Der BSBD 

fordert unter anderem eine Lohner-
höhung von 10,5 %, aber mindestens 
500 €. Am Rande der Demonstration 
nahm sich Justizministerin Jacque-
line Bernhardt die Zeit, einige Worte 

mit dem BSBD M-V Landesvorsitzen-
den Matthias Nico lai zu wechseln und 
deutete so Verständ nis für die Forde-
rungen des BSBD und Gesprächsbereit-
schaft an.  ■

BSBD Kolle-
ginnen und 
Kollegen aus den 
Bundesländern.

„Das Alimentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn Beamte  
sowie ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren“
Das hypothetische Einkommen eines Ehepartners hat bei dieser Betrachtung 
außen vor zu bleiben. Denn, wie das BVerfG im Beschluss vom 4. Mai 2020 – 
2 BvL 4/18 – (a.a.O., Rn. 23) ausführt:

„Das Alimentationsprinzip wird von verschiedenen Determinanten geprägt. 
Es verpflichtet den Dienstherrn, Richter und Staatsanwälte (Beamte) sowie 
ihre Familien lebenslang angemessen zu alimentieren und ihnen nach ihrem 
Dienstrang, nach der mit ihrem Amt verbundenen Verantwortung und nach 
der Bedeutung der rechtsprechenden Gewalt und des Berufsbeamtentums 
für die Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhält nisse und des allgemeinen Lebensstan-
dards einen angemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. …”

Von daher sollte die Überprüfung des Mindestabstandgebots richtigerweise 
ohne Einstellung eines Verdienstes des Ehepartners erfolgen, was im Ergebnis 
dazu führen dürfte, dass die Grundbesoldung ... erhöht werden müssen. ...”
Dies gilt aus unserer Sicht auch für den uns vorliegendem Entwurf, dem 
nichts weiter zuzufügen ist.  ■

Jacqueline Bernhardt und 
Matthias Nicolai vor der 
Justizministerkonferenz.



41  

DE
R 

VO
LL

ZU
GS

DI
EN

ST
  6

/2
02

3

M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N

Landesjugendausschuss der dbb jugend tagt in Schwerin
Erfahrungsaustausch zum Thema „Digitalisierung gegen den Fachkräftemangel“

Am 26. Oktober 2023 fand die Sit-
zung des Landesjugendausschuss der 
dbb jugend mv in der Schweriner Ge-
schäftstelle des dbb mv statt. 

Als Teilnehmer für den BSBD M-V 
nahmen Jurij Rensch und Alexand-
er Mrowiec teil. Nach der Begrüßung 
durch den Landesjugendleiter Timon 
Matzick gab es einen Erfahrungsaus-
tausch der Fachgewerkschaften zum 
Thema „Digitalisierung gegen den 
Fachkräftemangel?!”

Am Nachmittag stellte die Leiterin 
des Zentrums für Digitalisierung M-V 
(ZDMV) Corina Croissant-Kannt ihre 
neu geschaffene Behörde vor. 

Abschließend gab Toni Nickel (DBB 
jugend Bund) eine Aussicht auf die Ar-
beit der Bundesjugend für 2024.

Alexander Mrowiec  ■
Jurij Rensch (1.v.l.) und (3.v.l.) Alexander Mrowiec.  Foto: BSBD M-V

Mathias Stüwe ist neuer OV-Vorsitzender in der JVA Bützow
Ortsverband Bützow setzt neue Impulse – Dank an den scheidenden Vorsitzenden Hans-Jürgen Papenfuß

Der BSBD Vorstand der JVA Bützow 
hatte am 7. November 2023 zur Mit-
gliederversammlung mit Neuwahlen 
im Sozialgebäude der JVA Bützow 
eingeladen.

Der scheidende Vorsitzende, Hans-
Jürgen Papenfuß, leitete die Ver-
sammlung ein und bedankte sich für 
die Organisation, dabei ließ er die ver-
gangenen Jahre seines Vorsitzes Revue 
passieren. 

Darauf folgend wurde der neue Vor-
stand des BSBD Ortsverband Bützow 
gewählt. Dieser setzt sich nun wie folgt 
zusammen:

Vorsitzender: Mathias Stüwe
Stellv. Vorsitzender: Felix Lehmann
Stellv. Vorsitzender: Heino Graaf
Schatzmeisterin: Jeanette Wachlin 
Kassenprüferin: Beate Deisting
Kassenprüfer: Jan Krause

Hintere Reihe: Felix Lehmann, Jan Krause, Heino Graaf, Mathias Stüwe – Vorne: Hans-Jürgen Pa-
penfuß, Jeanette Wachlin.  Foto: BSBD M-V

Im Anschluss wurden Anregungen und Wünsche bei Kaffee und Kuchen diskutiert. 
Neue Impulse wurden schon gesetzt, aber auch traditionelles, wie die Weihnachts-
feier im Bützower Hof, werden fortgeführt.                                       Felix Lehmann  ■
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